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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1991

Norm

ABGB §1309

Rechtssatz

Bei einer von gleichzeitig sechs bis acht Kindern durch Aufsteigen zum oberen Rutschenanfang, Abrutschen und

Wiederanstellen zum Aufstieg gep3ogenen Spielweise erfordert die Beaufsichtigung entweder die Beobachtung der

Einhaltung der Spielordnung oder eine unmittelbare Nachbarschaft zum Spielgerät mit der Möglichkeit, bei

Ordnungsstörungen zumindest durch Zuruf eingreifen zu können.
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